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„ Bekanntmachung.
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Diese Krschlagnahme tritt sofort mit der Trennung vom Kode» i« Kraft und erstreckt stell a«lt» d««

* '»«“ jtr .V , .*»* AVÄ «? «Ä *'fT. tfr*‘9‘‘" i>e P,W (ei“r* 1- e »»">. Mit »-« » « »reichen

«L : .ch.' nm *'  “ tffcU "»
\ 5 ? § ie. die geschehene Beschlagnahme «ad die Strafbestimmungen Seite 38a 18 Seite «'S
)̂ ««d J *it<395 (§ 9) de» Reich,gesetzblatte» U» 83 wiederholt ortoüdlich bekannt zu mache« «nd den Mühlen-

«ihnteite «. Durch Kelehrung and stete Kontrolle wollen Sie Uebertretmnge« der Vorschriften
W *̂mC2 ^ rM* Eingehende Anweisung erfolgt demnächst al« Keilage xnm Krriodlatt.Mesterdnrg, den 14. Juli 1915.

Der Uorsttzende de» Krei»a«,sch«sse, deo Kreise» Mesterdnrg.
Biehseuchenpolizeiliche Anordnung.

^ 88 .18 flg. deS VichseuchengesctzrSvom 26.
1309(ReichSgesktzbl. S . 519) wird hiermit mit Genehmigung
Herrn Regierungspräsidenten folgendes bestimmt:

Nachdem in der Gemeinde Krandscheid durch das
lachten des beamteten Tierarztes io Limburg die Maul, und

eoseuche amtlich fcstgestellt worden ist, wird hiermit die
mkungSsperre über den genannten Orte verhängt. Danach
daS Durchtreiben von Rindvieh, Schweinen und Schafen

i  die Seuchenoite und deren Feldgemarkungen verboten.
, Zuwiderhandlungen gegen dieses Verbot werden nach § 66
S C' mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit verhältnis-
-Mr Haft bestraft, sofern nicht nach den bestehenden gesetzlichen
>-««wringen eine höhere Strafe verwirkt ist.

Diese Verordnung tritt sofort mit ihrer Veröffentlichung im
-olatt in Kraft.

^ » ' sterbnrs . den 12. Juli 1915.
jSÜi_ Der Landrat . Abicht. '

Der Herr.Midister der öffentlichen Arbeiten hat unter dem
V ,*• "ngeordnet, daß die io den AuSoahmetarifen

L « frisches, nicht zubereitetes Fleisch sowie frisches Blut zum
verbrauch im Jnlande,

> >ur zubereitetes (geräuchertes, gepökeltes ) Fleisch zum Ver-
»rauch im Jnlande und

1 für zur Schlachtung im Jnlande bestimmte Tiere in Wagen¬
ladungen vorgesehenen Frachtvergünstiguogen von 20% (AuS-
»ahmetarife zu » und d) und 30 % (Ausnahmetaiif zu c)
>ur Sendungen an Gemeindebehörden, gemeinnützige Organi-
lutione» und gewerbliche Unternehmer unter den gleichen Be¬
rgungen wie bisher auf 50 % für Sendungen aus dem
Alande auf Widerruf, längsten« biS 31. Dezemberd. I ».
Mht werden.

ersuche, dies zur Kenntnis der beteiligten Kreise zu bringen.
. »erli« M. 9. den 24. Juni 1915.

für Landwirtschaft. Domäne« «ud Forsten.
I . B. gez.: Küster.

Nach Mitteilung des Kriegsministeriumssind den Artillerie.
depotS von Zollämtern, LandratSämtern usw. teils mit der Eisen¬
bahn aus dem Felde stammende Blindgänger und sonstige Artillerie-
geschosst in beschädigtem Zustande übersandt worden, die anscheinend
an irgend einer Stelle von den betreffenden Behörden pp. ange¬
halten oder sonst gefunden worden sind.

Jedes Bewegen und Aufnehmen scharfer Artilleriemunitionund
von Blindgängern oder ihre sonstige Behandlung durch Nichtsachvcr-
ständige ist äußerst gefährlich. Mo solche Geschosse ange-
trosse« werben, stnd ste au Vrt «ub Stelle z« belasse»,
wahrend da» nächste Artilleriedepot schleunigst zu ver¬
ständigen ist. Dieses wird da? weiterhin Erforderliche veranlassen.

Ich ersuche ergebenst, die in Betracht kommenden Dienststelle»
mit entsprechender Anweisung zu versehen, insbesondere auch für
Bekanntgabe dieses Erlaßes durch die KreiSblitter pp. Sorge zu trage«.

Krrltn. den4. Juli 1915.
Der Minister de» Inner « . I . A.: Freund.

An die Herren Regierungspräsidenten und deo Herrn
Polizeipräsidenten hier.

Abdruck zur Beachtung.
Westerburg , den 12. Juli 1915.

1 4907. Der Landrat.
Zur Veröffentlichung der Nachforschungen nach entwichenen

Kriegsgefangenen wird sich das Deutsche FahodungSblatt besonders
eignen, dar eine größere Verbreitung als das Zentralpolizeiblatt
hat und für den erwähnten Zweck in letzter Zeit auch bereits mehr¬
fach in Anspruch genommen worden ist.

Krrliv, den 30. Juni 1915.
Der Minister de. Inner ». I . A. gez.: Freund.

An die Herren ReglerungSpräsidente».
An die Grtopolizeidehorde» «nd die
Köntgl. Gendarmerie de» Kreise».

Abdruck zur Beachtung.
Westerburg, de» 8. Juli 1915. %€t Laudrat.



Bekanntmachung
betreffend Verarbeitungsverbot und Bestandserhebung

von Leide und Seidenabfälle «.
Nachstehende Verfügung wird hiermit zur allgemeinen Kennt¬

nis gebracht mit dem Bemerken, daß jede Uebertretung— worunter
auch verspätete oder unvollständige Meldung fällt — sowie jedes
Anreizen zur Uebertretung der erlassenen Vorschrift, soweit nicht
nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind,
«ach§ 9 Ziffer d*) de? Gesetze« über den Belagerungszustand vom
4. Juni 1851 »der Artikel 4 Ziffer 2**) des Bayerischen Ge¬
setze- über den Kriegszustand vom5. November 1912 oder nach§
5***) der Bekanntmachung über VorratSerhebungenvom2. Februar
1915 bestraft wird.

8 1.
Inkrafttreten der Verordnung.

Die Verordnung tritt am 15. Juli 1915 in Kraft. Durch
dar Inkrafttreten der Verordnung werden alle früheren Verord¬
nungen und Einzelverfüaungen aufgehoben, welche die Gegenstände
dieser Verordnung betreffen.

Für dai VerarbeitungSverbot und die Meldepflicht ist der bei
Ablauf des 15. Juli 1915 bestehende tatsächHtze Zustand maß¬
gebend. (Stichtag.)

8 2.
Berarbeitungsverbot für ««versponnene Bourette Seide

nnd ungefärbte Bourette-Garne.
Die Verarbeitung von roher, uvversponnener Bourette-Seide

und ungefärbten Bourette-Garuen in ollen Nummern zu andern
al« Heereszwecken ist verboten. »IS Verarbeitung gilt auch das
Färben.

AlS Verarbeitung zu Heereszwecken gilt nur:
1. Verarbeitung roher, miversponnener Bourette-Seide zu un¬

gefärbten Garnen, die letzter Hand zur Erfüllung von Auf¬
trägen der Heeresverwaltung bestimmt sind.

2. Verarbeitung von ungefärbten Garnen zu solchen Stoffen,
welche zur Herstellung von Pulverbeuteln dienen, die letzter
Hand zur Erfüllung von Aufträgen der Heeresverwaltung
bestimmt sind.

Die Verarbeitung zu Heereszwecken muß durch ordnungsge¬
mäße Ausfüllung eines amtlichen Belegscheines nachgewiesen werden.
Soweit ältere Aufträge am Stichtage noch nicht vollständig erledigt
sind, ist ein ordnungsgemäß ausgefüllter Belegschein unverzüglich
«achzubrivgen. Die Belegscheine sind vom Webstoffamt der Kriegs-
Äohstoffabtoiluogdes Krieg- Ministeriums, Berlin SW 48, Ver¬
längerte Hedemannstr. 11 zu beziehen.

8 3.
Meldepflichtige Gegenstände.

Meldepflichtig sind sämtliche nachstehend aufgeführten Gegenstände
1. Rohe, unversponnene Bourette-Selte (Seidenabfälle),
2. ungefärbte Bourette-Garne io allen Nummern,
3. rohe unversponnene Seide, geeignet zur Herstellung von

Scbappe-Seide.
4. Schoppe-Seidegarne

a) einfach bi- zur Nummer 100,
b) zweifach bis zur Nummer 200/2.

5. rohe, unversponnene Tuffah-Seide,
6. ungefärbte Tussah-Seidengaroe in allen Nummern.

8 4.
Zur Meldung verpflichtet sind alle natürlichen und juristischen

Personen, einschließlich derer de- öffentlichen Rechte«, sowie alle
Firmen, die sich im Besitze meldepflichtiger Gegenstände(§ 5) befinden.

Vorräte, die sich am Stichtage nicht im Gewahrsam de-
Eigentümer- befinden, sind sowohl von dem Eigentümer als auch
von demjeuigen zu melden, der sie zu dieser Zeit io Gewahrsam hat.

8 5.
Meldescheine.

Sämtliche meldepflichtigen Bestände sind unter Benutzung des
amtlichen Meldescheines für Seide und Seidengarne an das Web-
stoffmeldeamt der Kriegs Robstoffabteilung des Königlichen Krieg?-
«inisteriumS, Berlin SW 48, Verlängerte Hedemannstr. 11, bis
spätesten- 31. Juli 1915 zu meldeu.

Die amtlichen Meldescheine sind bei dem WebstoffmeldkW ilo
erhältlich. ' ^ ffeutl
/ Die Meldescheine sind vorschriftsmäßig au-zufülleu; die fy, m 19
stände sind nach den vorgedruckten Sorten getrennt anzugkben. y^l«

Weitere Mitteilungen irgendwelcher Art darf der Meldeschj, L , nie
nicht enthalten, auch dürfen bei Einsendung der Meldescheine sonstiĝauch
schriftliche Erklärungen nicht beigefügt werden. Der

Auf einem Meldeschein dürfen nur die Vorräte eines und dg. ,zSbllr>
selben Eigentümer- , oder die Bestände einer und derselben8% M Fi
stelle gemeldet werden. .. . . . (Sri
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Auf die Vorderseite der zur Uebersenduug von Meldeschein,,
benutzten Briefumschläge ist der Vermerk zu setzen: „EutW
Meldeschein für Seide".

8 6.
Sonstige Melvebestimmnngen.

Die nach dem Stichtage(15. Juli 1915) eintreffenden,
dem Stichtage aber schon abgesandten Vorräte sind vom Empsänz,,
zu melden. Sie gelte» für die Meldepflicht al- schon am Stichs
in dem Besitze des Empfängers befindliche Vorräte.

Ist über eine Lieferung eine Meinungsverschiedenheit Vorhang
oder ein Rechtsstreit anhängig, so ist derjenige zur Meldungv«, ir“' flUe
pflichtet, der die Ware besitzt oder einem Lagerhalter oder Speditun Wi
zur Verfügung eine- anderen übergeben hat. | t. I. A

Alle Anfragen und Anträge, welche die vorstehende Verfügu
betreffen, sind an das Webstoffmeldeamt zu richten.

Anträge auf Befreiung von dem Verarbeitungsverbot(§ z
stad nur in ganz besonderen Fällen, und nur mit eingehenderk» Ta
gründung zu stellen. Die Entscheidung darüber erfolgt durch Mlenm
Webstoffmeldeamt. Uro zr

Die Anfragen und Anträge müssen mit der Kopfschrift.Wacht»»!
trifft Seide" versehen sein. »8kam

Muster der gemeldeten Vorräte sind nur auf besonderer
langen dem Wedstvffmeldeamt zu übersenden.

8 7. '
Lagerbuch.

Ucber die nach§ 3, Ziffer 1—6 meldcpflichtigen
ist von demjenigen, der diese Gegenstände in Gewahrsam
Lagerbuch zu führen, aus welchem jede Aenderung der
mengen nnd ihre Verwendung ersichtlich sein muß.

Beauftragten der Polizei-" und Militärbehörden ist jeder
die Prüfung deS Lagerbuches, sowie die Besichtigung deS Betri
zu gestatten.

Frankfurt a. M., den 15. Juli 1915.
XVlll . Armeekorps.

Stellvertretendes Generalkommando.
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Aufruf
an die WenstonSre nnd Rentenempfänger zur Teiinat,

an der «otionale» Arbeit.

*) Wer in einem in Belagerungszustanderklärten Orte oder Distrikte
ein bei Erklärung deS Belagerungszustandes oder während desselben vom
Militärbefehlshaberim Interesse der öffentlichen Sicherheit crlaffene« Verbot
Übertritt oder zu solcher Uebertretung auffordert oder anreizt, soll, wenn die
bestehenden Gesetze keine höhere Freiheitsstrafe bestimmen, mit Gefängnis bis
zu einem Jahre bestraft werden.

**) Wer in einem in Kriegszustand erklärten Orte oder Bezirke eine
bei der Verhängung de- Kriegszustandes oder während desselben von dem
zuständigen obersten Militärbesehlshaber zur Erhaltung der öffentlichen
Sicherheit erlaffenc Vorschrift Übertritt oder zur Uebertretung auffordert oder
anreizt, wird, wenn nicht die Gesetze eine schwerere Strafe androhen, mit
Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft.

***) Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund dieser Verord¬
nung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder wiffentlich unrich¬
tige oder unvollständige Angaben macht, wird mit Gefängnis bis zu 6 Mo¬
naten oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft, auch können
Vorräte, die verschwiegen sind, im Urteil für dem Staate verfallen erklärt
werden. Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er auf Grund der Verordnung
verpflichtet ist, nicht in der gesetzlen Frist erteilt oder unrichtige oder unvoll¬
ständige Angaben macht, wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder
im Unvermögensfalle mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft.

Dak Vaterland bedarf jetzt aller Kräfte, auch der sonst nil
mehr voll erwerbS- und arbeitsfähigen Männer. Die Zeit bet ai
gestrengten Erntearbeiten naht heran. Da darf keiner, der uosts
arbeiten in der Lage ist, »urückstehen. Keiner darf sagen: »
begnüge mich mit meiner Rente, meiner Pension und überlasse
Arbeit den übrigen noch voll Arbeitsfähige» oder gar de« Fra
und Kindern." ES getzt alle an und Keinem wird eS zum ft«
teil gereichen.

Ich gebe hiermit die Zusicherung, daß a« o falcher
übergehenden anohilf «,»eisen Tätigkeit i« Dienste
Natertande« keine Kchlnfle anf die ArbeitafShigkeiU
Einzelne« gezogen werde», keine Aeradfehnng der ß«
te« z« befürchte« ist. .

Darum richte ich an alle Pensionäre, Rentenempfänger
Invaliden die Aufforderung, »ach Kräfte« « itzuhelfe«, damit
den nächsten Wochen und Monaten die Arbeiten auf den Fest«
ausgeführt. die Ernten geborgen, die neue Saat bestellt wird. ®jj
werden die AuShurigerungSpIäne unserer Fetabe weiter z«»̂
werden, wie sie es bisher geworden sind.
- Wiesbaden , den5. Juli 1915. 1

Der KegiernngsprSstdent. v. Meiste
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Die s. Zt. unter dem R ndviehbestande der Frau $0"
Wilhelm Schwenk Ww. zu Niederneisen ausgebrochene Maul-
Klauenseuche ist erloschen.

Die Gehöftsperre ist aufaehoben. M
Diez, den 13. Juli 1915. Der Sandr^

Im

lder@

Unter den Viehbeständen der Gemeinde Mengerskirchen|
Maul- und Klauenseuche in größerem Umfange amtlich fesM
worden.

Ich habe deshalb die ganze Gemarkung als Sperrbezirk
Weilburg , den 13. Juli 1915. Der KanbkH
Unter dem Rindviehbestande der Jakob Lautz Ww. in

dorf ist die Maul
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' und Klauenseuche amtlich festgestellt ward« ^ k"w
Die erforderlichen Sperr- und sonstigen Schutzmaßregrl"

angeordoet worden
Dillenbnrg den 13. Juli 1915. Der Kan»̂ ^ '
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Auf die in der nächsten Nummer der RegietungSamtSblatt»
^Ssfentlichte Bekanntmachung des Herrn Handelsministers vom 23.
Mt 1915— III 2703, betreffend Zulasiung von Aretqlen-
^iirtn der Firma Keller und KnopprichG. m. b. H. in Bugs«
fti  niache ich hierdurch aufmerksam und ersuche die Herren Land-

”k  auch die OrtSpolizeibehörden auf sie hinzuweisen.
Der Apparat der Firma Keller und Kaopprich®. m. b. H. in

^zburg, dem die genannte Vergünstigung gewährt wird, must mit
m  Fabrikschilde versehen sein, das Aufschriften gemäß nach-
(jenber Tabelle enthält:

Erößemiummer 12 3 4 5
Größte Karbidfüllung in lcg2 5 10 15 20
Größte Dauerleistung in
Stundenlitern 200 5
Typennummer: 8 k
Laufende Fabriknummer:
Jahr der Anfertigung:
Fabrikant oder Lieferant:
Wohnort deS Fabrikanten oder Lieferanten:
Zeichnungen und Beschreibungen bes Apparates sind im Be-

Malle anzufordern.
Wiesbaden, den 2. Juli 1915.

r.I. 2493 Der Regier ««gsprLftde »»t.
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Wort und Tat im Kriege.
. Taten allein entscheiden im Kriege, nicht Worte. Aber Worte
durch lui Mett mit zu den KriegStaten, bereiten ste vor. Worte stählen den

Um zum Siege, beleben den Kampfesmut, begeistern zur Todes-
hrtft »Ld ischtung, spornen zu höchster Kraftanstrengung. DeS Wortes Wir-

mg kann der Tat gleichkommen. DaS Katferwort beim KriegSbe«
dereS8»m>: .Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche" !

^ rmachtvoll hat eS zur Vollendung der geschloffenen Einheit
isrer KriegSkräfte gewirkt, wie nachhaltig wirkt es noch! Wieviele
»jenen BiSmarckworten. die gleichsam feste^Bestandteile unsers

JeacHßäHbi»[f8fleifle8, unveräußerliche Bekenntnisse deS deutschen KampfeS-
r bat tii®fn8  geworden, sind sofort beim Kriegsausbruch wie Flammen-

Borraii. ^ völkerischen Gesamtbewußtsein emporgestigen und tragen
i Entschlossenheit und Stärke unsers Volkes bei! ES braucht

der eine, meistgenannte Ausspruch Bismarcks genannt zu werden:
>r Deutschen fürchten Gott, aber sonst nichts auf der Welt!"

köiele unvergängliche KriegSworte unsrer unsterblichen Bolks-
^tii, Fürsten und Führer. Dichter und Denker aus schicksalS-
mr Bergangellheit hat die Begeisterung unsrer Tage vergegen-
'tigt, und sie bewähren sich so auch in dieser Kriegszeit als
same Rüstzeuge des KriegSgeisteS! Sie sind wach geworden,
tot in frischem Glanze zu neuer Wucht und ziehen mit unfern
lern als geistige Mitkämpfer in die Schlachten hinein. Unser

i'ischer Wille von heute: was ist er, auf die Prüfung des Krieges
Men, andres als der lebendige Ausdruck des vor mehr als
"wrt Jahren gesprochenen Schillerwortes: „Nichtswürdig ist
Nation, die nicht ihr aller freudig setzt an ihre Ehre."

ES läßt sich zwar nach Bedeutung und Gewicht nicht ermesien,
™,le‘ von den Worten, die kriegerisches Feuer entfachen, unmittel-

e« Fra« ^ die Kraft zur Tat übergebt, im Kampfe mit den Feinden
zum N« virkliche Tat sich umsetzt. Aber wegdenken können wir dicS

Wbare nicht, und missen möchten wir er nimmer. Denn wir
cher W T n I®von zündenden Worten und geben damit z», daß daS
e«ste » Worten bloß Gedachte ohne weiteres die Fähigkeit hat.
igkrit » ^ Tat vollstreckt zu werden. Es kommt nur darauf an,
der KN Achten, den geeigneten günstigen Augenblick zu ergreifen, der

; bewirkt. Die berufenen Führer im Kriege verfehlen nicht, in
fänger» !®"«eidenden Stunde der Worte zündende Macht einzusetzen,

damit die denkwürdige Anrede errinnert, womit vor der
xvt bei Leuthen Friedrich der Große seine Generale zum Siege
Mt hat; au die Worte: „Wir mäßen den Feind schlagen
uns alle von seinen Batterien begraben lasten. So denke ich,
so werde ich handeln. Bedenken Sie, daß Sie Preußen
' - - In kurzem haben wir den Feind geschlagen, oder wir
uns nie wieder!" y
Im Wort wohnt Kraft. Kräfte jeder Art brauchen wir in

k!. rc Cfle* QUC&^ der Geduld, der Ausdauer, des Vertrauens.
' r ? ^ugung und Erhaltung solcher Kräfte kann da» Wort
'' ,09 genug eingeschätzt werden. Nennen wir doch nach Na¬
ss e)"* Großmacht die Presse, die da» geschriebene Wort zu

ichmiedet. Wie das geschriebene Wort arbeitet nicht minder
j,Mochene der Heimgebliebenen aufklärend, belehrend, mahnend,
'J... » erhebend mit, daß der Krieg mit dem äußersten Aufge.
ffi* Etlichen Kräfte, im Geiste der Einmütigkeit, mit dem Be.
ib So gerechten Sache, in stegeSgewisser Ueberzeugung geführt
'rin . r sollte ferner in diesem Kriege neben den Kraft, und

Ttfslf? ber  Glaubens-, Trost- und SegenSworte entbehre« !
ei»n8i?Uve 0ê rt  rum deutschen Krieger. Wie nie zuvor im

« 1“ ÊUte die Gotteshäuser ausgesucht. Das Bedürfnis
tune GotteSwort herrscht daheim wie draußen. Wie unsagbar
s.7? " «"sre Krieger der erfrischenden, begeisternden, trösten,
tilgenden Kraft deS GotteSworte»! DaS GotteSwort, das

unsere' Feldzeistlichen künden, hat gerechte» Anteil an den Taten,
Ehren und Siegen unsrer Krieger. BiSmarck hat da» au» dem
KriegSjahr 1870/71 bezeugt. Im letzten Kriegsbriefe an seine
Frau vom5. März 1871 erzählt er: „Bei dem Zapfenstreich sind
Tausende Pariser mit unfern Soldaten im Arm gefolgt, und bei
.Helm ab zum Gebet' nahm alle» die Hüte ab, und sagten: DaS
fehlt unS! Und daS wird wohl richtig sein." DaS GotteSwort
ist auch eine Waffe, nicht zwar ein Schwert von Eisen oder Stahl,
aber eine Wehr von Gottbegnadeter Macht. Ist Gott für unS,
wer mag wider.' unS sein! Ein Wort nur, und doch lebendigeTat.

Kartoffeltrocknung mit Strohmehl.
Der preußische Landwirtschaftsminister gibt folgender bekannt:
Die Eigenschaft deS Strohmehls, Feuchtigkeit gierig aufzu¬

saugen und sie leicht wieder an die Luft abzugeben, macht es zur
Verwendung beim Trocknen feuchten Materials besonders geeignet.
Wenn man rohe Kartoffeln mit den bekannten Kartoffel-Reiben oder
auf andere Weife zu einem Brei verarbeitet und mit 3 GewichtS-
teilen Kartoffelbrei einen GewichtSteil Gtrohmehl vermischt, die
Mischung in nicht zu dicker Schicht in einem Raume mit guter
Luftventilakion auSbreitet. so erhält man binnen 24—30 Stunden
ein versandfähigcS Produkt voi großer Haltbarkeit; der Trocknung».
Prozeß wird natürlich beschleunigt, wenn man den Strohmehlzusatz
erhöht oder die Mischung während des Trocknen» umschaufelt.

Die so getrockneten Kartoffeln können, außer zu direkten Füt-
teruugSzwecken, auch zur Stärkefabrikation und namentlich zur
Spiritusbereitung benutzt werden,. DaS Strohmehl wirkt als Läu«
terungSmaterial beim Maischprozeffe. Die dabei gewonnene Schlempe
läßt sich ebenfalls leicht trocknen. Für die Verarbeitung der noch
vorhandenen Reste alter Kartoffeln dürfte da» Verfahren gute
Dienste leisten. Das verwendete Strohmehl braucht nicht besonders
fein zu sein. Wenn Strohmehl an der betreffenden Oertlichkeit
nicht hergestellt werden kann, so sind die Deutsche Pstanzeumehlge--
sellschaftm. b. H., Böhlenb. Rötha i. Sa ., bereit, den Bezug zuvermitteln.

i Die genannte Firma Töpfer, welche auf. dem besprochenen
, Gebiet Erfahrungen gesammelt hat. kann auch als Beratungsstelle
j ollen das neue Veifahren betreffenden Fragen empfohlen werden.
! Aufruf!

n Fest
oird. ®
er M

Meist-»

AuS Anlaß des Weltkrieges veranstaltet die Deutsche Bücherei
deS Börsenvereins der Deutschen Buchhändler zu Leipzig eine um¬
fassende Sammlung aller auf den Krieg, seine Vorgeschichte und
seinen Verlauf bezüglichen Druckwerke. Diese erstreckt sich nicht nur
auf die Veröffentlichungen deutscher oder fremder Zunge, die im
Berlagsbuchhandel erscheinen, sondern auch auf Prioatdrucke, Flug¬
blätter, Karikaturen und dergl., sowie auf solche Erzeugaiffc der
Druckerpreffe. die nicht im Handel stad, wie amtliche Bekanntma-
chungen, Maueranschläge usw. Besonders schwer zu erlange» ist
diejenige Kriegsliteratur, die nicht im Buchhandel erscheint, aber
als Niederschlag der großen Zeit eine solche Bedeutung für de»Ge-
schichtsforfcher besitzt oder erlangt, daß sie unverzüglich gesammelt
werden muß. ES handelt sich um nachfolgende Gruppen vo» Druck¬
erzeugnissen, die vielfach unwiederbringlich verloren sind, wenn sie
nicht 4m Augenblick ihres AuftauchenS am Ort ihrer Entstehung
aufgegriffen werden:

1. Kriegschroniken, d. s. zusammenfaffesde Darstellungen der
Vorgeschichte und der Ereignisse deS Weltkriegs iu deutscher und
fremder Sprache, die von Tageszeitungen, Berufsvertretungen. Ver¬
einen usw. zum Zweck der Aufklärung des Auslande», die Versen«
düng an die im Feld stehenden Truppen und der Erinnerung an
die großen Ereignisse herousgegeben werden.

2. Predigten und Ansprachen aus Anlaß des Krieges.
' 3. Dichterische und künstlerische Erzeugniffe, z. B. Gedichte,

Liederbücher, Bilderbogen, Karikaturen usw., gleichviel ob als Ein¬
blattdrucke oder in Heftform herausgegeben.

4. Amtliche Bekanntmachungen: Aufrufe, Maueranschläge,
Fahrpläne usw., besonders die Lerfüguugen der deutschen Behörden
in Feindesland, sowie der deutschen und feindlichen Behörden in
vom Feinde besetzten deutschen GebietSteileu.

5. Deutsche politische Zeitungen deS Auslandes und solche deS
Inlandes, welche in vom Feinde besetzten LandeSteilen erschienen sind.

6. KriegSzeitunge«, wiez. B. die io der Feste Boyen-Lötzen
für die deutsche Besatzung herausgegebene.

7. Ausländische Zeitungen, die in den von deutschen Truppen
besetzten feindlichen Gebietsteilen' in deutscher Sprache oder mit
deutschem Nebentext herausgegeben werden.

8. Landkarten, Zeichnungen, Pläne usw.
Nicht erbeten werden: Extrablätter von Tageszeitungen,

Ansichtskarten.
Diese Literatur gilt eS zu sammeln und, wenn möglich, iu

zwei Exemplaren der Deutschen Bücherei deS BörseovereinS der
Deutschen Buchhändler zu Leipzig zuzusendea. Wir wenden unS
daher an alle, welche gleich uns von der Notwendigkeit Überzeugt



find, die Zeugnisse für dar WeltkriegS-Jahr 1915 in größter Voll¬
ständigkeit zu sammeln und alS ein wertvoller Gut auf die Nach¬
welt zu bringen. Wir bitten alle deutschen Männer und Frauen,
dir Beruf oder Neigung auf die Mitarbeit an dieser Sammlung
hinweist, dar vaterländische Uaternehmen zu unterstützen und ihre
Sendungen an die Deutsche Bücherei des Börsenvereins der Deut¬
schen Buchhändler zu Leipzig, Deutsches Buchhändlerhaus, Gerichts¬
weg 26, zu richten. Etwaige Portoauslagen sind wir gern bereit
zu vergüte».

Keipztß, den 12. Oktober 1914.
Der Uorstaud

de» KSrseuvereiu« der Deutsche» FuchhSudle» f« Leipzig.
Oefferrtlicher Wetterdienst

Dieuftstelle Metlburg (Kaudmirtschastoschute).
Wetterausstchten für Samstag, den 17. Juli.

Veränderliche Bewölkung, zeitweise aufheitend, nur vereinzelt
leichte Regeufälle, tagsüber wärmer._

Auszug aus den Verlustliste « .
Murk. Jakob MieS, Nomborn Res.-Rgt. Nr. 232 sch. v.

„ Albrecht Weyl, Salzburg „ „ „ 222 l. v.
„ Joh. Hofmann Molsberg* „ „ 222 gef.
„ Wild. Waldschmtdt, Wallmerod Res-Rgt. Nr. 223 l. v.
„ Wilh. Wengenroth, Gemündeo Jnf .-Rgt. Nr. 172l. v.
„ Josef Stamm, Meudt, „ „ „ 172 gef.

Unterof. « ug. Herrn. Iuag , Berzhahn Res.-Rgt. Nr. 222l. v.
„ Emil Sahm, Rehe „ „ „ 223 gef.

Mitbürger!
Das deutsche

monate weit über
Volk hat im Laufe der ersten 11 Kriegs-

eine Milliarde Mark Gold
zur Reichsbank getragen. Dadurch sind wir in die Lage ver¬
setzt worden, unsere finanzielle Kriegsrüstung in einer Weise aus¬
zugestalten, daß uns das gesamte feindliche Ausland darum be¬
neidet. Erst jetzt wird in Frankreich der Versuch gemacht, unser
Beispiel nachzuahmen.

Mitbürger!
Sorgt dafür, daß wir den großen Vorsprung vor dem

Feinde behalten. Tragt jedes Goldstück ohne Ausnahme zur
Reichsbank. Denkt nicht, daß es auf das eine Goldstück nicht
ankomme. Wollte jeder Deutsche nur ein Zwanzigmarkstück zu¬
rückhalten, so würden fast IV- Milliarden Mark.Gold nicht zur
Reichsbank kommen.

Es ist für jeden Mitbürger eine heilige Pflicht, unter Ein¬
setzung der ganzen Persönlichkeit das Gold zu sammeln und es
der Reichkbank zuzuführen. Jeder Bürger hat Gelegenheit, durch
die Sammeltätigkeit dem Vaterland einen wertvollen Dienst zu
leisten, ohne daß er irgend ein Opfer zu bringen braucht. Jede
Postanstalt wechselt das Geld um. Wer es direkt zur Reichs¬
bank schicken will, dem werden die Versendungskosten ersetzt.

Milliarden Gold find noch im Berkehr.
CS bedarf deshalb noch immer der Anspannung aller Kxäfte,

um den Riesenbetrag zu sammeln.
Ihr Mitbürger! Helft zu einem bolle»

Erfolge; bringt jedes Stück herbei!

Schanhe»
verleibt ein zarte* reines Gesicht, rosiges jugendfrisches Aussehen
und ein blendend schöner Teint. — Alles dies erzeugt die echte

Steckertpferd -Seife
(die beete Lilienmilchseife ), von Bergmann it Co ., Radebeul,
A Stück 50 Pfg. Ferner macht der Cream „Dada“ (Lilienmilch-
Cream) rote und spröde Haut weiß und sammetweich. Tube 50 Pfg.

I « «User HaudeloregisterA ist heute nntcv laufende
Kr. 29 bei der Firma A. Fuld seuior i« Westerbug fol¬
gende» eiugetrage« worden:

„Pie Firma ist erloschen".
Kennerod. den 10. Juli 1915.

6274 Königliche» Amtsgericht.

FelW-Hchlelli In alle« Größen empfiehlt
P . « aesbergcr.

Jagd-Verpachtung.
Am Samstag , den 24 . Juli 1915,

mittag « 1 Uhr,
soll die am1. September d. J«. pachtfrei werdende Jagdl
Gemeinde Ruppach, zirka 1000 Morgen Feld und 133
Wald im Gemeindezimmer zu Uuppach auf 6 Jahre 5ffe»t
meistbietend verpachtet werden.

Ruppach. den 12. Juli 1915.
Der Bürgermeisterstellvertr:

6270 Herzman «.

Zwangs-Versteigerung.
Samstag , de« 17. Juli , mittags 12H
»ersteigere ich in Westerburg vor dem Kathanfe zvaH
weise öffentlich meistbietend gegen Barzahlung

1 Uertibow, 2 Schreibtische, 1 UoUschrauk. 1 Akt,,
bock, 1 Schreibsekretar, 1 Waage «ud 1 Kind.

6275 . Sielast', Gerichtsvollzieher

Mesterburger Zwirba
stets frisch bei
Wilhelm Seekatz, Bäckereiu. Condlt«

Hohen Gewinn,

Heilstätten
Geld -Lose

k Mk . 8,30 3702 Geldgew.
Ziehnng am 10. und 11. August

^702 Geld- 125000 Mk,gewinne v

eHÄ 60000,20000
10 000 Mk. bares Geld

Kriegerheim-Los«
1 Mk . 11 Lose 10 Mk.

7052 Gewinne1 Tl erte  85 000M
Ziehung am 19. und 20. August.

Hauptgew . im Werte von
30000 , 10000 Mk.

(Porto 10 Pf ., jede Liste 20 Pf .)
versendet Glücks -Kollekte

Heinr. Deecke, Kreuznach

i-Xlei
U. 18CD6 nein

Wilh . Schmidt
Hachenburg (Altstadt)

r
(Kroppaeh) Bhf. Ingelbaeh

Fernsprecher No. 8. Amt
Altenkirchen (Westerwald)

Wir haben jetzt wieder
Vorrat in!

Thomasschlacken-
mehl , Kainit , Kno
chenmehl (roh ) nnd
Superphosphat -
ferner in : Ia . Saat'
Wicken . — Auch in
Hobeldiele (schwe¬
dische ) , Cement , a
sonstigen Baum*

teralien
ist wieder alles reicht

rorrätig.
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grösste Zeitersparnis bringt der Besitz eint
Sturm vogelratles . Hervorragende Qi
lität, sanfter Lauf, wunderbare Arb«
niedriger Preis. Versenkbare Xahmi
sehinen in allen Systemen,Pneumatiks,Tascka
lampen alle Zubehörteile in grosser AuswaU

Katalog gratis. Zu erfragen bei den einschlägigen Handln
Deutsche Handelsgesellschaft Sturmvogel|

Gebr. Grüttner, Berlin-Halensee 125.

lich

Wohnun

Annahmestelle
Emuiy Ullmann

Westerburg (Oberstadt)
6263 Kirchgasse 7.

Bahnhofsstr. 41 (abgef
Etage) bestehend ouS 4Z>
Küche, Badezimmer, ft!
Waschküche, 2 geräumige»
Kammer und Speicher, »(l
mit schöner Aussicht, Ga
1. Oktober oder früher
Wegzug zu vermieten. >
daselbst und bei
Gebrüder KrecW1

Gemündet»
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